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Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1755.2 
 

Hochwasserschutz Oberwil: Projektierungskredit 
 
Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission vom 15. September 2003 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Namens und im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Gemeinde-
rates der Stadt Zug erstatte ich Ihnen zu obenerwähnter Vorlage gemäss den §§ 13 und 
20 GSO nachfolgenden Bericht: 
 
1. Ausgangslage 
Im Anschluss an die Überschwemmung vom 6. Juni 2002 wurde das Vorgehen über die 
Schutzmassnahmenplanung an Müli- und Brunnenbach von Stadt Zug  und Kanton Zug 
gemeinsam angegangen. Das letztjährige Ereignis zeigte zudem auf, dass es mit Mass-
nahmen bei Müli- und Brunnenbach allein nicht getan ist, es braucht gesamtheitliche 
Lösungen. Daher wurde - ungeachtet von gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen - von 
Stadt Zug und Kanton Zug ein Vorgehen beschlossen, welches einen umfassen Hochwas-
serschutz ermöglicht. 
Der Kanton hat die nun erarbeiteten Grundlagen finanziert. Die Stadt Zug soll nun - in 
unpräjudizieller Weise - die Vorfinanzierung der Projektierung der Schutzmassnahmen 
übernehmen. 
 
2. Ablauf der Kommissionsarbeit 
Unsere Kommission behandelte die Vorlage am 15. September 2003 in voller Besetzung 
und in Anwesenheit von Stadtingenieur Peter Durisin und Finanzsekretär Josef Pfulg. 
Nach den Ausführungen von C. Luchsinger und allgemeiner Diskussion wurde auf die 
Vorlage stillschweigend eingetreten. Nach der Detailberatung und der Beratung des 
Beschlussesentwurfs stimmte die GPK der Vorlage mit 7:0 Stimmen einstimmig zu. 
 
3. Wichtigste Diskussionspunkte und Erwägungen der Kommission 
– Die Vorlage war bei den Kommissionsmitgliedern unbestritten. Das gemeinsame 

Vorgehen von Stadt und Kanton wird begrüsst. 
– Die Stadt soll abklären, inwieweit eine Beteiligung der Gebäudeversicherung bereits 

an den Projektierungskosten möglich ist. 
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– Aufgrund der Verantwortlichkeiten kann davon ausgegangen werden, das die Stadt 
mehr als die Hälfte der Gesamtkosten zu tragen hat. 

– Der Finanzplan der Stadt Zug für die Jahre 2004 - 2008 hat für diese Massnahmen  
Fr. 2'600'000.-- eingeplant. 

– Die Kosten der Projektierung werden vor allem im Jahre 2004 anfallen. Die Kosten 
werden durch die Stadt jetzt vorfinanziert und dann anteilsmässig den Gesamtkosten 
angerechnet. 

 
4. Zusammenfassung 
Aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen und in Kenntnis des Berichtes 
und Antrages des Stadtrates vom 19. August 2003 und des Bericht und Antrages der Bau- 
und Planungskommission vom 2. September 2003 empfiehlt die GPK die Vorlage zur An-
nahme. Daher stellt Ihnen die Geschäftsprüfungskommission folgenden 
 
5. Antrag 
„Auf die Vorlage sei einzutreten und es sei der Projektierungskredit von Fr. 400'000.-- zu 
Lasten der Investitionsrechnung gemäss Beschlussesentwurf des Stadtrates vom  
19. August 2003 zu bewilligen." 
 
 
Zug, 21. September 2003 
 
 
Für die Geschäftsprüfungskommission 
Ivo Romer, Kommissionspräsident 


